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Nachtrag zu Abtheilung II „Landes-Hoheits-, Territorial- und Gränz-Verträge.“[1]

•••
I. Acte der Uebergabe der Grafschaft Tyrol und der Fürstenthümer Trient und Brixen an Seine Majestät den König von Bayern d. d. Innsbruck den 11. Februar 1806.

Wir Unterzeichnete, ernannte Kommissarien zur Uebergabe der gefürsteten Grafschaft Tirol und der Fürstenthümer von Brixen und Trient an Seine Majestät den König von Bayern, nach Inhalt des Art. 8 des Preßburger-Friedens, welcher den 26. Dezember 1806 zwischen Seiner Majestät dem Kaiser der Franzosen und König von Italien, dann Seiner Majestät dem Kaiser von Deutschland und Oesterreich unterzeichnet werden;

Namentlich

Jakob Peter Orillard Villemanzy, Musterungs-Inspecteur en Chef der großen Armee, Offizier der Ehrenlegion, hiezu ernannt von Seiten Seiner Excellenz, des Herrn Alexander Berthier, Reichsmarschall, Kriegsminister, Großkreuz der Ehrenlegion, Chef von der ersten Kohorte, Oberstjägermeister, Großkreuz der Orden des rothen nnd schwarzen Adlers von Preußen, Generalmajor von der großen Armee, mit Vollmacht versehen von Seiner Majestät dem Kaiser und Könige Napoleon;

und Karl Maria Rupert Graf von Arco, Kammerherr, geheimer Rath, Kommenthur des Ritterordens des heiligen Georgs, und allergnädigst ernannter Hofkommissär von Seiner Majestät dem Könige von Bayern:

———


	↑ Endlich nach mehr als halbjährigen vergeblichen, ebenso zeitraubenden als kostspieligen Bemühungen ist es dem Herausgeber gelungen, „Oesterreichs Archiv des rheinischen Bundes,“ ein Werk, das im Buchhandel gänzlich vergriffen, nur äußerst selten im Antiquariat vorkommt, und ebenso selten sich selbst auf Staats-Bibliotheken vorfindet, in Besitz zu erhalten, und es gereicht ihm zur frohen Genugthuung, hiedurch endlich in den Stand gesetzt zu sein , einige dieser Sammlung noch fehlende sonst aber nirgends veröffenlichte Staatsverträge etc. nachliefern und somit eine noch vorhandene Lücke vollständig ausfüllen zu können.)




Empfohlene Zitierweise:
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